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Zeichenlegende
Bisherige Darstellung - Bereich Hopferau „Käserei südlich der St 2008“ -

 Wohnbaufl äche

 Mischbaufl äche

 Gewerbliche Baufl äche

 Fläche für Gemeinbedarf

 überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraßen z.B. St 2008

 untergeordnetes Straßen- und Wegenetz

 Wasserhochbehälter (WBH)

 öff entlicher Parkplatz

 Grünfl ächen

 Fläche für die Landwirtschaft

 Einzelbaum, Baumgruppe

 Obstgarten

 Flächen mit besonderer Bedeutung für das Landschaftsbild,
  von Auff orstung freihalten

 Landschaftliches Vorbehaltsgebiet Nr. 15 Lechvorberge (Sulzschneider Forst)
  gemäß Regionalplan Allgäu (16)

 Biotop, amtliche Kartierung mit geschützten Teilfl ächen

 Baukörper, Einzelgebäude, Weiler im Außenbereich
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Zeichenlegende
Geänderte Darstellung - Bereich Hopferau „Käserei südlich der St 2008“ -

 Geltungsbereich der Änderung

 Gewerbliche Nutzung / Käserei

 verlegter Graben

 Grünfl ächen
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VERFAHRENSVERMERKE

 1. Der Gemeinderat der Gemeinde Hopferau hat in seiner Sitzung vom 25.09.2023 gemäß 
§ 2 Abs. 1 BauGB die Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich „Käserei südlich 
der St 2008“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 04.12.2023 ortsüblich bekannt 
gemacht.

 2. Der Entwurf der Flächennutzungsplan-Änderung mit Begründung in der Fassung vom 27.11.2023 
wurde gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zur frühzeitigen Beteiligung der Öff entlichkeit 
vom 05.12.2023 mit 15.01.2024 ausgelegt. 

 Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öff entlicher Belange für den 
Entwurf der Flächennutzungsplan-Änderung erfolgte gemäß § 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 
05.12.2023 bis 15.01.2024.

 3. Der Entwurf der Flächennutzungsplan-Änderung mit Begründung in der Fassung vom 
.................... wurde gem. § 3 Abs. 2 BauGB vom ................. mit .................. öff entlich ausgelegt.

 Die Behörden und sonstigen Träger öff entlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der 
Zeit vom .................... bis .................... beteiligt.

 4. Die Gemeinde Hopferau hat mit Beschluss des Gemeinderates vom ...................... den Fest-
stellungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplans mit Begründung in der Fassung vom 
...................... gefasst.

 (Siegel)      Hopferau, den ...............................

       
       .......................................................
       (Rudolf Achatz, 1. Bürgermeister)

 5.  Die Genehmigung der Änderung des Flächennutzungsplans in der Fassung vom .................... 
wurde mit Bescheid des Landratsamtes Ostallgäu vom ....................Az. ...................................... 
erteilt (§ 6 BauGB).
 (Siegel)      Marktoberdorf, den ....................

       ........................................................
       (Landratsamt Ostallgäu)

6. Ausgefertigt

 (Siegel)      Hopferau, den ...............................

       
       .......................................................
       (Rudolf Achatz, 1. Bürgermeister)

 7.  Die Erteilung der Genehmigung der Änderung des Flächennutzungsplanes in der Fassung vom 
..................... wurde am ..................... gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 
Die Änderung des Flächennutzungsplanes mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen 
Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf 
Verlangen Auskunft gegeben. Die Flächennutzungsplan-Änderung ist damit rechtswirksam.

 Auf die Rechtsfolgen der §§ 214 und 215 BauGB sowie auf die Einsehbarkeit der Flächennut-
zungsplanänderung einschl. Begründung und Umweltbericht wurde in der Bekanntmachung 
hingewiesen. 

 (Siegel)      Hopferau, den .............................

        .........................................................
       (Rudolf Achatz, 1. Bürgermeister)
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